
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Franz Bergmüller,  Markus Bayerbach,  Christian Klingen,  
Gerd Mannes, Dr. Ralph Müller,  Jan Schiffers,  Josef Seidl,  Ulrich Singer,  Ralf 
Stadler,  Andreas Winhart AfD  
vom 01.06.2020

Rechte einer Gruppe von kommunalen Mandatsträgern ohne Fraktionsstatus

Über die Geschäftsordnungen (GO) steuern die Kreistage in Bayern auf welche Weise 
die im Kreistag vertretenen Mandatsträger an der parlamentarischen Willensbildung 
im Kreistag und in den Ausschüssen mitwirken dürfen. Ein Instrument ist hierbei, in 
der GO die Bedingungen zu definieren, unter welchen sich Fraktionen bilden können, 
wodurch zugleich definiert wird, unter welchen Bedingungen mehreren Mandatsträgern 
„nur“ Gruppenstatus zugemessen wird. Nach der Kommunalwahl waren in zahlreichen 
Kreisen Bayerns Aktivitäten erkennbar, diese Bedingungen so umzuändern, dass Ver-
treter der AfD von der Fraktionsbildung, vom Willensbildungsprozess und der Möglich-
keit politischen Willen zu äußern / einzubringen, möglichst umfassend erschwert oder 
ganz ausgeschlossen werden. 

Ein Instrument derartiger Benachteiligung ist z. B. im Kreistag zu Altötting, den mit 
5,7 Prozent in den Kreistag hineingewählten drei Vertretern den Fraktionsstatus vor-
zuenthalten bzw. ihnen die Entsendung eines Vertreters in den Kreisausschuß zu ver-
wehren, indem eine Zählgemeinschaft aus FDP+ÖDP behandelt wurde, als sei eine 
Partei, die zusammen vier Sitze im Plenum erreicht hatte.

Im so genannten Wüppesahl-Urteil vom 13. Juni 1989 2 BvE 1/88 BVerfGE 80, 188 
= NJW 1990, 373 (1) hat das Bundesverfassungsgericht Ansprüche fraktionsloser Ab-
geordneter definiert. Im so genannten „Fraktionslose Abgeordnete PDS“-Urteil vom 
16. Juli 1991 2 BvE 1/91 BVerfGE 84, 304 (2) hat das Bundesverfassungsgericht die 
Ansprüche einer Gruppe von Abgeordneten in Abgrenzung zu Fraktionen definiert.

“ Unabhängig vom Zusammenschluß mehrerer Abgeordneter zu einer Fraktion 
oder ihrer Anerkennung als Gruppe ergeben sich im Blick auf die Mitgliedschaft und 
Mitarbeit in den Ausschüssen des Bundestages aus dem Prinzip der gleichen Mitwir-
kungsbefugnis aller Abgeordneten Mitwirkungsrechte und Organisationsbefugnisse 
einer bestimmten Zahl von Mitgliedern des Bundestages, jedenfalls wenn sie sich we-
gen gleicher Parteizugehörigkeit oder aufgrund eines Wahlbündnisses zusammenge-
schlossen haben. “ vgl. (2) RdNr. .82; inhaltsidentisch vgl. (1) RdNr. 111

“ Aus der Arbeit der Fraktionen erwächst ihren Mitgliedern allerdings eine Reihe von 
Vorteilen, die sie nicht nur für die Mitwirkung in der Fraktion, sondern auch für ihre 
eigene politische Arbeit nutzen können. So bringt es die Einbindung in eine Fraktion 
mit sich, dass dem Abgeordneten zahlreiche, auch schon politisch aufgearbeitete In-
formationen zufließen, die er sich ohne diese Hilfestellung der Fraktion nur mühsam zu 
verschaffen vermöchte. Die insoweit dem fraktionslosen Abgeordneten entstehenden 
Nachteile hat der Deutsche Bundestag im Blick auf die gleiche Rechtsstellung aller, 
der fraktionsangehörigen wie der fraktionslosen Abgeordneten (vgl. BVerfGE 70, 324 
<354>), auszugleichen. Hierzu bedarf es jedoch keiner finanziellen Zuwendungen an 
den Antragsteller; es genügt, dass ihm der Deutsche Bundestag durch seine Verwal-
tung und insbesondere durch seine wissenschaftlichen Dienste die für einen solchen 
Ausgleich erforderlichen Leistungen anbietet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 
fraktionslose Abgeordnete auf eine Zuarbeit in größerem Maße angewiesen ist als der 
fraktionsangehörige. “ vgl. (1) RdNr. 143
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Wir fragen die Staatsregierung:

1.  Wirkung des „Fraktionslose Abgeordnete PDS“-Urteils 2 BvE 1/91  .................. 5
1.1 Findet folgende Definition von „Fraktion“ aus § 12 Abs. 1 der Geschäfts-

ordnung des Bundestags „Die Fraktionen sind Vereinigungen von min-
destens fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages, die derselben 
Partei oder solchen Parteien angehören, die auf Grund gleichgerichteter 
politischer Ziele in keinem Land miteinander im Wettbewerb stehen. Schlie-
ßen sich Mitglieder des Bundestages abweichend von Satz 1 zusammen, 
bedarf die Anerkennung als Fraktion der Zustimmung des Bundestages “ 
auch in Bayern auf Bezirksebene, Kreisebene und Gemeindeebene An-
wendung? (bitte im Abweichensfall unter Angabe der Rechtsgrundlage für 
jede Gliederungsebene begründen)?.................................................................. 5

1.2 Entfalten die im „Fraktionslose Abgeordnete PDS“-Urteil ausgesprochenen 
und aus dem Grundgesetz – bzw. korrespondierend aus der bayerischen 
Verfassung – abgeleiteten Grundrechte, wie sie z. B. im Vorspruch zitiert 
wurden, nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Kommunen Bayerns 
ihre Wirkung? ...................................................................................................... 5

1.3 Sind die Kommunen, Kreise, Bezirke, bzw. das Land an diese in 1.2 ab-
gefragten Verfassungsgrundsätze gebunden? ................................................... 6

2.  Rolle der Rechtsaufsicht ..................................................................................... 6
2.1 In welchen Bezirken Bayerns hat die auf Bezirksebene oder Landesebene 

angesiedelte Rechtsaufsicht wegen Verstößen gegen die in 1 abgefragten 
aus der Verfassung sich ergebenden Rechte von Mandatsträgern ins-
besondere der Vertreter der AfD bis zum Zeitpunkt der Beantwortung die-
ser Anfrage rechtsaufsichtlich eingegriffen (bitte unter Angabe des Datums 
chronologisch aufschlüsseln)? ............................................................................ 6

2.2 In welchen Landkreisen Oberbayerns hat die auf Bezirksebene oder Landes-
ebene angesiedelte Rechtsaufsicht wegen Verstößen gegen die in 1 ab-
gefragten, aus der Verfassung sich ergebenden Rechte von Mandatsträgern 
insbesondere der Vertreter der AfD bis zum Zeitpunkt der Beantwortung 
dieser Anfrage rechtsaufsichtlich eingegriffen (bitte unter Angabe des Datums 
chronologisch und nach Landkreisen ausdifferenziert aufschlüsseln)? ............. 6

2.3 In welchen Gemeinden der Landkreise Altötting, Ebersberg, Erding, Mün-
chen-Land, Miesbach, Mühldorf am Inn, Rosenheim-Land und in Rosen-
heim-Stadt hat die auf Bezirksebene oder Landesebene angesiedelte 
Rechtsaufsicht wegen Verstößen gegen die in 1 abgefragten aus der Ver-
fassung sich ergebenden Rechte von Mandatsträgern insbesondere derer 
AfD bis zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Anfrage rechtsaufsichtlich 
eingegriffen (bitte unter Angabe des Datums chronologisch aufschlüsseln)? .... 6

3.  Bildung von Fraktionen ....................................................................................... 7
3.1 Ist die aus § 10 bis 12 der Geschäftsordnung des Bundestags und die aus 

§ 14 Abs. 3 und § 5; 6; 14 Abs. 3; 25 Abs. 2 der Geschäftsordnung des 

“ Allerdings darf – gerade um der Repräsentationsfähigkeit und der Funktionstüchtig-
keit des Parlaments willen – das Recht des einzelnen Abgeordneten, an der Willensbil-
dung und Entscheidungsfindung des Bundestages mitzuwirken und seine besonderen 
Erfahrungen und Kenntnisse darin einzubringen, dabei nicht in Frage gestellt werden; 
die Rechte des einzelnen Abgeordneten dürfen zwar im einzelnen ausgestaltet und 
insofern auch eingeschränkt, ihm jedoch grundsätzlich nicht entzogen werden (vgl. 
BVerfGE 44, 308 <316>). Richtmaß für die Ausgestaltung der Organisation und des 
Geschäftsgangs muß das Prinzip der Beteiligung aller Abgeordneten bleiben. “ vgl. (1) 
RdNr. 112
“Von daher darf ein Abgeordneter nicht ohne gewichtige, an der Funktionstüchtigkeit 
des Parlaments orientierte Gründe von jeder Mitarbeit in den Ausschüssen ausge-
schlossen werden.”  vgl. (1) RdNr. 121

Fakt ist, dass zahlreichen fraktionslosen Mandatsträgern der AfD in den Kommunen 
mindestens diese Rechte vorenthalten werden. Der Rechtsaufsicht über die Kommunen 
ist diese Kenntnis zuzurechnen.
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bayerischen Landtags sich ergebende grundsätzliche Gleichbehandlung 
von Fraktionen und Gruppen, was deren Rechte und Ansprüche betrifft, 
auch auf Fraktionen und Gruppen auf Kreisebene und Gemeindeebene 
anwendbar (bitte jede einzelne Abweichung bitte mit Rechtsgrundlage dar-
legen)? ................................................................................................................ 7

3.2 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 81, 
“…  so erfordert das gleiche Recht aller Abgeordneten, an der poli-
tischen Willensbildung im Parlament mitzuwirken (vgl. BVerfGE 80, 
188 < 218 > m.w.N.), dass der Bundestag dabei nach gleichen Maß-
stäben verfährt.  ..“ auch bei Gruppen von kommunalen Mandatsträgern 
in Bayern Anwendung (Abweichungen hiervon bitte begründen)? ..................... 7

3.3 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 81, 
“… Auch ist der Bundestag gehalten, die der Gruppe eingeräumten 
Befugnisse so auszugestalten, dass sie sie in der von der Verfassung 
vorgegebenen Weise auszuüben vermag. .” auch bei Gruppen von kom-
munalen Mandatsträgern in Bayern Anwendung (Abweichungen hiervon 
bitte begründen)? ................................................................................................ 7

4.  Beteiligungsrechte von Gruppen und Fraktionen ................................................ 7
4.1 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 82, 

“… Unabhängig vom Zusammenschluß mehrerer Abgeordneter zu 
einer Fraktion oder ihrer Anerkennung als Gruppe ergeben sich im 
Blick auf die Mitgliedschaft ... in den Ausschüssen des Bundestages 
aus dem Prinzip der gleichen Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten 
Mitwirkungsrechte und Organisationsbefugnisse . .” auch bei Gruppen 
von kommunalen Mandatsträgern in Bayern Anwendung (Abweichungen 
hiervon bitte begründen)? ................................................................................... 7

4.2 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 82, 
“… Unabhängig vom Zusammenschluß mehrerer Abgeordneter zu 
einer Fraktion oder ihrer Anerkennung als Gruppe ergeben sich im 
Blick auf die ... Mitarbeit in den Ausschüssen des Bundestages aus 
dem Prinzip der gleichen Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten 
Mitwirkungsrechte und Organisationsbefugnisse . .” auch bei Gruppen 
von kommunalen Mandatsträgern in Bayern Anwendung (Abweichungen 
hiervon bitte begründen)? ................................................................................... 7

4.3 Wenn „nein“ in 4.1 und/oder 4.2., wie ist dann mein solches „nein in Einklang 
mit der Position des BVerfG “ die Rechte des einzelnen Abgeordneten 
dürfen zwar im einzelnen ausgestaltet und insofern auch eingeschränkt, 
ihm jedoch grundsätzlich nicht entzogen werden (vgl. BVerfGE 44, 
308 <316>). Richtmaß für die Ausgestaltung der Organisation und des 
Geschäftsgangs muß das Prinzip der Beteiligung aller Abgeordneten 
bleiben. “ (bitte ausführlich begründen) vgl. (1) RdNr. 112................................. 8

5.  Grundsatz der spiegelbildlichen Abbildung der vom Wahlvolk ins Plenum 
gewählten Parteien ............................................................................................. 8

5.1 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 84, 
“… Insoweit verlangt der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit der Zu-
sammensetzung von Parlament und Ausschüssen, dass bei deren 
Bildung jedenfalls auch Gruppierungen fraktionsloser Abgeordneter 
Berücksichtigung finden. ..“ auch bei Gruppen von kommunalen Mandats-
trägern in Bayern Anwendung (Abweichungen hiervon bitte begründen)? ........ 8

5.2 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 84, 
“… Erlangen Abgeordnete, die einer solchen Gruppierung als Mitglied 
angehören, unter dieser Voraussetzung einen Sitz in einem Ausschuß, 
so haben sie dort keinen Status minderen Rechts im Vergleich zu den 
von den Fraktionen entsandten Mitgliedern.. .” auch bei Gruppen von 
kommunalen Mandatsträgern in Bayern Anwendung (Abweichungen hier-
von bitte begründen)? ......................................................................................... 8

5.3 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 84, 
“… Gruppierungen von Abgeordneten, die nach dieser Maßgabe Mit-
glieder in Ausschüsse des Bundestages entsenden, müssen insoweit 
vom Bundestag nach § 10 Abs. 4 GOBT als Gruppen anerkannt werden. 
Sie haben – über das hinaus, was ihren Mitgliedern als einzelnen Ab-
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geordneten zusteht  – Anspruch auf eine angemessene Ausstattung 
mit sachlichen und personellen Mitteln, sofern auch Fraktionen solche 
gewährt werden . ..“ auch bei Gruppen von kommunalen Mandatsträgern 
in Bayern Anwendung (Abweichungen hiervon bitte begründen)? ..................... 8

6.  Grenzen der Regelungsmacht durch Geschäftsordnungen in Kreisen und 
Gemeinden Bayerns ........................................................................................... 8

6.1 Welche Unterschiede in der Bildung und in der Ausstattung mit Rechten 
und Pflichten kennt die für Bayern relevante Rechtsprechung zu Fraktionen 
im Vergleich zu “Gruppen”? ................................................................................ 8

6.2 Wo liegen die Grenzen der Gestaltungsmacht von Geschäftsordnungen 
darüber, wann eine Fraktion als Fraktion gilt, bzw. bezeichnet werden kann/
darf (bitte z. B. für die Definition aus der Geschäftsordnung des Bundes-
tags aus § 12 Abs. 1, für den Umstand, einen Sitz im Kreisrat erhalten zu 
haben, oder eine Mindestanzahl von Mandatsträgern im Plenum zu haben, 
oder ein prozentuales Quorum bei Wahlen erreicht zu haben etc.)?  ................. 8

6.3.  Aufgrund welcher Rechtsgrundlagen ist es möglich, einer Ansammlung von 
Mandatsträgern keinen Fraktionsstatus zuzuerkennen und diesen damit 
gegen deren Willen und/oder Beschußautonomie einen Gruppen-Status 
aufzuzwingen? .................................................................................................... 9

7.   Fraktionen und Kreisausschuß  .......................................................................... 9
7.1 Welche Rechtsgrundlage gibt es, die es erlauben würde, die Frage der 

Zumessung von Plätzen im ,Kreisausschuß gemäß bayerischer Landkreis-
ordnung auf Grundlage der nach einer Kommunalwahl sich gebildeten und 
vor der Kommunalwahl aus konkurrierenden Parteien bestehenden Zähl-
gemeinschaften im Sinne von BVerwG 8 C 18.03 RdNr. 15f zu bilden, statt 
auf Grundlage der durch eine Kommunalwahl gebildeten Grenzen zwischen 
den bei der Wahl untereinander konkurrierend antretenden Parteien? .............. 9

7.2 Wie ist es mit der Rechtsprechung zur Abschaffung von Quoren zur Er-
langung eines Platzes im Plenum bei Kommunalwahlen in Einklang zu 
bringen, dass über den Wortlaut des § 26 Abs. 2 Satz 2 LandkreisO “ erle-
digt der Kreisausschuß an Stelle des Kreistags die ihm vom Kreistag 
übertragenen Angelegenheiten “ dieser an die Stelle des quorumslos 
zusammengesetzten Kreisausschusses tritt und selbst mit Hilfe eines Quo-
rums von z. B. 60 Kreisräten bei 12 Plätzen im Kreisausschuß ein Quorum 
von 1:5, also von 5 Prozent für Mandatsträger im Kreistag aufstellt und 
damit vom Volk gewählte Mandatsträger, die diese 5 Prozent-Hürde nicht 
überwinden können, von ihrem Auftrag abschneiden, willensbildend im 
Kreisausschuß zu wirken? .................................................................................. 9

7.3 Aus welchen sachlichen Gründen hat der Gesetzgeber in § 26 Abs. 2 Satz 
2 BayLandkreisO die Kreisausschüsse als beschließende Ausschüsse 
gestaltet, die an Stelle des Kreistags wirken dürfen (bitte voll umfänglich 
darlegen)? ......................................................................................................... 10

8.  Zugang zum Kreisausschuß als beschließender Ausschuß, der das Plenum 
ersetzt ............................................................................................................... 10

8.1 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 82, 
dass “… Unabhängig vom Zusammenschluß mehrerer Abgeordneter 
zu einer Fraktion oder ihrer Anerkennung als Gruppe ergeben sich im 
Blick auf die Mitgliedschaft ... in den Ausschüssen des Bundestages 
aus dem Prinzip der gleichen Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten 
Mitwirkungsrechte und Organisationsbefugnisse . .” auch bei Gruppen 
von kommunalen Mandatsträgern in Bayern Anwendung (Abweichungen 
hiervon bitte begründen)? ................................................................................. 10

8.2 Wie rechtfertigt der Gesetzgeber das Abschneiden von Mandatsträgern 
von ihrem Initiativrecht, ihrer politischen Willensbildung und ihrer politischen 
Willensäußerung aus Art.38 GG bzw. der korrespondierenden Vorschrift aus 
der BV durch die Ausgestaltung des Kreisausschusses als beschließendem 
Ausschuß mit Hilfe von § 26 Abs. 2 Satz 2 BayLandkreisO vor dem Hinter-
grund des in Bayern bei Kommunalwahlen abgeschafften und dem in 7.2. 
abgefragten 5 Prozent-Quorums (bitte ausführlich darlegen)? ......................... 10
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Antwort  
mit dem Staatsministerium für des Innern, für Sport und Integration  
vom 14.07.2020 

Soweit sich die Fragen auf alle drei kommunalen Ebenen beziehen, beschränkt sich die 
Beantwortung grundsätzlich auf die Gemeindeebene. Für Landkreis- und Bezirksebene 
gilt aber Entsprechendes.

1.  Wirkung des „Fraktionslose Abgeordnete PDS“-Urteils 2 BvE 1/91 
1.1 Findet folgende Definition von „Fraktion“ aus § 12 Abs. 1 der Geschäfts-

ordnung des Bundestags „Die Fraktionen sind Vereinigungen von min-
destens fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages, die derselben 
Partei oder solchen Parteien angehören, die auf Grund gleichgerichteter 
politischer Ziele in keinem Land miteinander im Wettbewerb stehen. Schlie-
ßen sich Mitglieder des Bundestages abweichend von Satz 1 zusammen, 
bedarf die Anerkennung als Fraktion der Zustimmung des Bundestages 
“ auch in Bayern auf Bezirksebene, Kreisebene und Gemeindeebene An-
wendung? (bitte im Abweichensfall unter Angabe der Rechtsgrundlage für 
jede Gliederungsebene begründen)?

Anders als Parlamentsfraktionen des Bundestages oder des Bayerischen Landta-ges 
beruhen Fraktionen auf kommunaler Ebene nicht auf einer ausdrücklichen kommunal-
gesetzlichen Grundlage. Gleichwohl anerkennt die Rechtsprechung, dass Fraktionen eine 
wesentliche Funktion im Rahmen des Willensbildungsprozesses und der Entscheidungs-
findung in den Stadt- und Gemeinderäten, Kreistagen und Bezirkstagen zukommt 
(BVerfGE 38, 258/273; BVerwGE 143, 240/244; BVerwGE 90, 104; BayVGH, BayVBl. 
1886, 466). Die Vorberatungen der Fraktionen erleich-tern die sachgerechte Arbeit in 
den kommunalen Gremien und tragen zu deren Ent-lastung bei. Nach allgemeiner Mei-
nung sind Fraktionen Zusammenschlüsse von Mitgliedern der Gemeindevertretung, die 
im Regelfall (aber nicht zwingend) dersel-ben Partei bzw. Wählergruppe angehören und 
die den gemeinsamen Willen haben, zur Vorbereitung, Verfolgung und Durchsetzung 
bestimmter kommunaler Anliegen zusammenzuarbeiten und auf diese Weise ihre Ziele 
im arbeitsteiligen Zusammen-wirken schneller und effektiver erreichen zu können.

Die Gemeindeordnung erwähnt die im Gemeinderat vertretenen „Parteien und Wäh-
lergruppen“ nur im Zusammenhang mit der Ausschussbesetzung (Art. 33 Abs. 1 Satz 
4 GO) und überlässt es im Übrigen der jeweiligen Geschäftsordnung (Art. 45 GO), die 
Rechte und Pflichten der Fraktionen näher zu bestimmen. Dabei sind je-doch Rege-
lungen unzulässig, die im Widerspruch zur Gemeindeordnung stehen. Dies garantiert, 
dass die grundlegenden Rechte jedes einzelnen Gemeinderatsmit-glieds unabhängig 
von Fraktionszugehörigkeit gewährleistet sind.

Das bayerische Kommunalrecht enthält keine Mindeststärkeregelung für Gemein-
de-ratsfraktionen. Aufgrund der Geschäftsordnungsautonomie kann der Gemeinderat 
aber eine Mindeststärke einer Fraktion in der Geschäftsordnung festlegen. Dabei ist 
auch dem Minderheitenschutz Rechnung zu tragen, was allerdings nicht heißt, dass 
auch jede noch so kleine Gruppe Fraktionsstatus haben muss. Nach der Recht-spre-
chung liegt bei einer Mindestfraktionsstärke von 10 % des Gesamtgemeinde-rats kein 
Verstoß gegen den Minderheitenschutz vor (vgl. BayVGH, Urteil v. 16.02.2000, NVwZ-
RR 2000, 811).

Die Mitgliedschaft in den Ausschüssen des Gemeinderats hängt aber nicht von ei-
nem etwaigen Fraktionsstatus, sondern vom Stärkeverhältnis im Sinne des Art. 33 Abs. 
1 GO ab.

1.2 Entfalten die im „Fraktionslose Abgeordnete PDS“-Urteil ausgesprochenen 
und aus dem Grundgesetz – bzw. korrespondierend aus der bayerischen 
Verfassung – abgeleiteten Grundrechte, wie sie z. B. im Vorspruch zitiert 
wurden, nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Kommunen Bayerns 
ihre Wirkung?
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Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 16.07.1991 (BVerf-GE 
84, 304) sind bei der Bildung der Ausschüsse des Bundestags auch Gruppie-rungen 
fraktionsloser Abgeordneter zu berücksichtigen, die sich wegen gleicher Parteizuge-
hörigkeit oder aufgrund eines Wahlbündnisses zusammengeschlossen haben, wenn 
auf sie bei der gegebenen Größe der Ausschüsse und auf der Grund-lage des vom 
Bundestag jeweils angewendeten Proportionalverfahrens ein oder mehrere Sitze ent-
fielen. Erlangen Abgeordnete, die einer solchen Gruppierung als Mitglied angehören, 
unter dieser Voraussetzung einen Sitz in einem Ausschuss, so haben sie dort keinen 
Status minderen Rechts im Vergleich zu den von den Fraktio-nen entsandten Mitgliedern. 
Gruppierungen von Abgeordneten, die nach dieser Maßgabe Mitglieder in Ausschüsse 
des Bundestages entsenden, müssen vom Bundestag als Gruppe anerkannt werden; 
sie haben Anspruch auf eine angemes-sene Ausstattung mit sachlichen und personellen 
Mitteln, sofern auch Fraktionen solche gewährt werden (BVerfGE 84, 304). Im Übrigen 
wurden die Anträge in dem der Entscheidung vom 16.07.1991 zugrunde liegenden Organ-
streitverfahren zu-rückgewiesen. Insbesondere werden durch die geregelte Fraktions-
mindeststärke von 5 v. H. der Mitglieder des Bundestages Rechte der Antragsteller 
nicht verletzt. Der Bundestag ist durch Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG nicht verpflichtet, die 
Geschäfts-ordnung so zu gestalten, dass den Abgeordneten aller Parteien ungeachtet 
ihrer Zahl der Fraktionsstatus zukommen kann. Insoweit besteht auch kein Anspruch 
einer Partei auf Anerkennung des Fraktionsstatus (BVerfGE 84, 304/ 326 f.)

Die Gemeindeordnung, Landkreisordnung und Bezirksordnung regeln explizit, dass 
sich Mitglieder zur Entsendung gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusam-
menschließen können (Art. 33 Abs. 1 Satz 5 GO, Art. 27 Abs. 2 Satz 5 LKrO, Art. 26 
Abs. 2 Satz 5 BezO). Die Bildung von Ausschussgemeinschaften soll gerade die Mit-
arbeit sonst nicht in den Ausschüssen kleineren Parteien und Wählergruppen ermög-
lichen und dient damit dem Minderheitenschutz.

Das für die Ausschussbesetzung maßgebliche Stärkeverhältnis der Parteien und 
Wählergruppen stellt auf das Stärkeverhältnis der Fraktionen und sonstigen Grup-
pen im Gemeinderat ab. Dabei sind auch Einzelgänger in die Sitzverteilung einzu-be-
ziehen. Sie haben aber keinen Rechtsanspruch auf Mitwirkung in mindestens einem 
Ausschuss. Die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts für fraktionslose Mitglie-
der des Bundestags (BVerfGE 80, 188) finden auf Gemeinderatsmitglieder keine An-
wendung (BayVGH, NVwZ 1990, 1197). Insoweit gilt es in Rechnung zu stellen, dass 
die Kommunalvertretungen nicht als Parlamente im staatsrechtlichen Sinne, sondern 
als Organ einer Selbstverwaltungskörperschaft konzipiert sind (BVerfGE 78, 344; 
BayVGH, NVwZ 1990, 1197).

1.3 Sind die Kommunen, Kreise, Bezirke, bzw. das Land an diese in 1.2 ab-
gefragten Verfassungsgrundsätze gebunden?

Das verfassungsrechtlich verbürgte kommunale Selbstverwaltungsrecht gewährleis-tet 
den Gemeinden, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Ge-
setze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 BV). Die 
Geschäftsordnungsautonomie ist Ausfluss des kommunalen Selbst-verwaltungsrechts. 
Der durch die Bayerische Verfassung und das Kommunalrecht vorgegebene rechtliche 
Rahmen ist dabei zu wahren.

2.  Rolle der Rechtsaufsicht
2.1 In welchen Bezirken Bayerns hat die auf Bezirksebene oder Landesebene 

angesiedelte Rechtsaufsicht wegen Verstößen gegen die in 1 abgefragten aus 
der Verfassung sich ergebenden Rechte von Mandatsträgern insbesondere 
der Vertreter der AfD bis zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Anfrage 
rechtsaufsichtlich eingegriffen (bitte unter Angabe des Datums chrono-
logisch aufschlüsseln)?

2.2 In welchen Landkreisen Oberbayerns hat die auf Bezirksebene oder Landes-
ebene angesiedelte Rechtsaufsicht wegen Verstößen gegen die in 1 ab-
gefragten, aus der Verfassung sich ergebenden Rechte von Mandatsträgern 
insbesondere der Vertreter der AfD bis zum Zeitpunkt der Beantwortung die-
ser Anfrage rechtsaufsichtlich eingegriffen (bitte unter Angabe des Datums 
chronologisch und nach Landkreisen ausdifferenziert aufschlüsseln)?



Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/9323  Seite 7/10 

2.3 In welchen Gemeinden der Landkreise Altötting, Ebersberg, Erding, Mün-
chen-Land, Miesbach, Mühldorf am Inn, Rosenheim-Land und in Rosenheim-
Stadt hat die auf Bezirksebene oder Landesebene angesiedelte Rechtsauf-
sicht wegen Verstößen gegen die in 1 abgefragten aus der Verfassung sich 
ergebenden Rechte von Mandatsträgern insbesondere derer AfD bis zum 
Zeitpunkt der Beantwortung dieser Anfrage rechtsaufsichtlich eingegriffen 
(bitte unter Angabe des Datums chronologisch aufschlüsseln)?

Zu den Rechten kommunaler Mandatsträger wird zunächst auf die Antworten zu Fra-
gen 1.1 und 1.. verwiesen. Dem Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
liegen keine konkreten Erkenntnisse vor, dass es zu entsprechenden Rechtsverstößen 
durch die Gemeinden, Landkreise und Bezirke kam.

3.  Bildung von Fraktionen
3.1 Ist die aus § 10 bis 12 der Geschäftsordnung des Bundestags und die aus 

§ 14 Abs. 3 und § 5; 6; 14 Abs. 3; 25 Abs. 2 der Geschäftsordnung des bay-
erischen Landtags sich ergebende grundsätzliche Gleichbehandlung von 
Fraktionen und Gruppen, was deren Rechte und Ansprüche betrifft, auch 
auf Fraktionen und Gruppen auf Kreisebene und Gemeindeebene anwend-
bar (bitte jede einzelne Abweichung bitte mit Rechtsgrundlage darlegen)?

Weder Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO noch Art. 32 Abs. 3 Satz 1, Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO 
oder das Antragsrecht knüpfen an einen Fraktions- oder Gruppenstatus an. Diese Rechte 
stehen jedem Gemeinderatsmitglied in Bezug auf das Gremium zu, dessen Mitglied es 
ist. Diese wesentlichen kommunalverfassungsrechtlich veranker-ten Mitwirkungsrechte 
stehen nicht zur Disposition der jeweiligen Vertretungskör-perschaft.

Dies schließt es aber nicht aus, dass Regelungen eines Gemeinderats, bestimmte 
Rechte nur den im Gemeinderat vorhandenen Fraktionen einzuräumen und frakti-ons-
lose Gemeinderäte von diesen Rechten auszuschließen, im Hinblick auf die Be-deutung 
der Bündelungsfunktion von Fraktionen zulässig sein können (BayVGH, Beschluss v. 
12.10.2010, BayVBl 2011, 269). Etwaiges Ortsrecht müsste dem all-gemeinen Gleich-
behandlungsgrundsatz genügen.

3.2 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 81, 
“…  so erfordert das gleiche Recht aller Abgeordneten, an der politischen 
Willensbildung im Parlament mitzuwirken (vgl. BVerfGE 80, 188 < 218 > 
m.w.N.), dass der Bundestag dabei nach gleichen Maßstäben verfährt.  ..“ 
auch bei Gruppen von kommunalen Mandatsträgern in Bayern Anwendung 
(Abweichungen hiervon bitte begründen)?

Siehe hierzu die Antworten zu den Fragen 1.1, 1.2 und 3.1.

3.3 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 81, “… 
Auch ist der Bundestag gehalten, die der Gruppe eingeräumten Befugnisse 
so auszugestalten, dass sie sie in der von der Verfassung vorgegebenen 
Weise auszuüben vermag. .” auch bei Gruppen von kommunalen Mandats-
trägern in Bayern Anwendung (Abweichungen hiervon bitte begründen)?

Siehe hierzu die Antworten zu den Frage 1.1, 1.2 und 3.1.

4.  Beteiligungsrechte von Gruppen und Fraktionen
4.1 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 82, 

“… Unabhängig vom Zusammenschluß mehrerer Abgeordneter zu einer 
Fraktion oder ihrer Anerkennung als Gruppe ergeben sich im Blick auf die 
Mitgliedschaft ... in den Ausschüssen des Bundestages aus dem Prinzip der 
gleichen Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten Mitwirkungsrechte und 
Organisationsbefugnisse . .” auch bei Gruppen von kommunalen Mandats-
trägern in Bayern Anwendung (Abweichungen hiervon bitte begründen)?
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4.2 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 82, 
“… Unabhängig vom Zusammenschluß mehrerer Abgeordneter zu einer 
Fraktion oder ihrer Anerkennung als Gruppe ergeben sich im Blick auf die 
... Mitarbeit in den Ausschüssen des Bundestages aus dem Prinzip der 
gleichen Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten Mitwirkungsrechte und 
Organisationsbefugnisse . .” auch bei Gruppen von kommunalen Mandats-
trägern in Bayern Anwendung (Abweichungen hiervon bitte begründen)?

4.3 Wenn „nein“ in 4.1 und/oder 4.2., wie ist dann mein solches „nein in Einklang 
mit der Position des BVerfG “ die Rechte des einzelnen Abgeordneten dür-
fen zwar im einzelnen ausgestaltet und insofern auch eingeschränkt, ihm 
jedoch grundsätzlich nicht entzogen werden (vgl. BVerfGE 44, 308 <316>). 
Richtmaß für die Ausgestaltung der Organisation und des Geschäftsgangs 
muß das Prinzip der Beteiligung aller Abgeordneten bleiben. “ (bitte aus-
führlich begründen) vgl. (1) RdNr. 112

Die Mitgliedschaft in den Ausschüssen des Gemeinderats hängt nicht von einem etwai-
gen Fraktionsstatus ab, sondern vom Stärkeverhältnis im Sinne des Art. 33 Abs. 1 GO. 
Die Gemeindeordnung räumt zudem einzelnen Gemeinderatsmitglie-dern und kleinen 
Gruppen die Möglichkeit ein, sich zu sog. Ausschussgemeinschaf-ten zusammenzu-
schließen, um bei der Sitzverteilung in den Ausschüssen Sitze zu erlangen.

Im Übrigen hat nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
ein fraktionsloses Gemeinderatsmitglied keinen Anspruch darauf, in mindestens einem 
Ausschuss mitzuwirken. Die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts für fraktions-
lose Mitglieder des Bundestags (BVerfGE 80, 188) finden auf Gemeinde-ratsmitglieder 
keine Anwendung (BayVGH, NVwZ 1990, 1197). Insoweit gilt es in Rechnung zu stel-
len, dass die Kommunalvertretungen nicht als Parlamente im staatsrechtlichen Sinne, 
sondern als Organ einer Selbstverwaltungskörperschaft konzipiert sind (BVerfGE 78, 
344; BayVGH, NVwZ 1990, 1197).

5.  Grundsatz der spiegelbildlichen Abbildung der vom Wahlvolk ins Plenum 
gewählten Parteien

5.1 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 84, 
“… Insoweit verlangt der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit der Zusammen-
setzung von Parlament und Ausschüssen, dass bei deren Bildung jeden-
falls auch Gruppierungen fraktionsloser Abgeordneter Berücksichtigung 
finden. ..“ auch bei Gruppen von kommunalen Mandatsträgern in Bayern 
Anwendung (Abweichungen hiervon bitte begründen)?

5.2 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 84, 
“… Erlangen Abgeordnete, die einer solchen Gruppierung als Mitglied an-
gehören, unter dieser Voraussetzung einen Sitz in einem Ausschuß, so 
haben sie dort keinen Status minderen Rechts im Vergleich zu den von den 
Fraktionen entsandten Mitgliedern.. .” auch bei Gruppen von kommunalen 
Mandatsträgern in Bayern Anwendung (Abweichungen hiervon bitte be-
gründen)?

5.3 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 84, “… 
Gruppierungen von Abgeordneten, die nach dieser Maßgabe Mitglieder in 
Ausschüsse des Bundestages entsenden, müssen insoweit vom Bundestag 
nach § 10 Abs. 4 GOBT als Gruppen anerkannt werden. Sie haben – über das 
hinaus, was ihren Mitgliedern als einzelnen Abgeordneten zusteht  – An-
spruch auf eine angemessene Ausstattung mit sachlichen und personellen 
Mitteln, sofern auch Fraktionen solche gewährt werden . ..“ auch bei Gruppen 
von kommunalen Mandatsträgern in Bayern Anwendung (Abweichungen 
hiervon bitte begründen)?

Siehe hierzu die Antworten zu Fragen 1.1 und 1.2.

6.  Grenzen der Regelungsmacht durch Geschäftsordnungen in Kreisen und 
Gemeinden Bayerns

6.1 Welche Unterschiede in der Bildung und in der Ausstattung mit Rechten 
und Pflichten kennt die für Bayern relevante Rechtsprechung zu Fraktionen 
im Vergleich zu “Gruppen”?
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6.2 Wo liegen die Grenzen der Gestaltungsmacht von Geschäftsordnungen 
darüber, wann eine Fraktion als Fraktion gilt, bzw. bezeichnet werden kann/
darf (bitte z. B. für die Definition aus der Geschäftsordnung des Bundes-
tags aus § 12 Abs. 1, für den Umstand, einen Sitz im Kreisrat erhalten zu 
haben, oder eine Mindestanzahl von Mandatsträgern im Plenum zu haben, 
oder ein prozentuales Quorum bei Wahlen erreicht zu haben etc.)? 

Gemeinderatsmitglieder können sich zum Zweck der wirksameren Ausübung ihres 
Mandats zusammenschließen. Dies folgt aus ihrer Stellung als Mitglieder der Volks-ver-
tretung auf Gemeindeebene (vgl. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 GO, Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG), 
die teilweise dem freien Mandat eines Abgeordneten entspricht (vgl. dazu BVerwGE 
90, 104/105 und BayVerfGH, BayVBl 1984, 621). Das Recht des Zu-sammenschlusses 
steht ihnen unabhängig davon zu, ob sie sich zu einer Gruppe von nur zwei oder zu einer 
Gruppe von drei, vier oder mehr Mitgliedern zusammen-schließen. Es ist auch nicht von 
einer Bestätigung in der Geschäftsordnung abhän-gig (BayVGH, NVwZ-RR 2000, 811).

Allerdings kann die Geschäftsordnung des Gemeinderats regeln, wann Zusammen-
schlüsse von Gemeinderatsmitgliedern einen Status als „Fraktion” erhalten. Dies er-
gibt sich aus der Geschäftsordnungsautonomie des Gemeinderats (Art. 45 GO). Der 
Gemeinderat hat dabei in den Blick zu nehmen, dass Fraktionen eine Vorklä-rung des 
Meinungs- und Entscheidungsprozesses fördern und durch diesen Bünde-lungseffekt 
die Arbeit des Gemeinderats gestrafft wird (Hölzl/Hien/Huber, Gemein-deordnung mit 
Verwaltungsgemeinschaftsordnung, Landkreisordnung und Bezirks-ordnung für den 
Freistaat Bayern, Art. 33 GO, Anm. 8; Bauer/Böhle/Ecker, Bayeri-sche Kommunalge-
setze, Art. 29 GO, Rdnr. 6). Bei der Festlegung der Mindeststär-keregelung darf al-
lerdings nicht gegen Gesetze, insbesondere die Rechte der Ge-meinderatsmitglieder, 
die diesen aufgrund ihres freien Mandats (Art. 30 Abs. 1 Satz 1 GO und Art. 28 Abs. 1 
Satz 2 GG) zustehen, den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) und das darin verbürgte 
Willkürverbot, sowie das im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) enthaltene Über-
maßverbot verstoßen werden; es muss dabei auch der Minderheitenschutz beachtet 
werden (vgl. BayVerfGH, BayVBl 1976, 431 hin-sichtlich der Parlamentsfraktion). Aus 
einer derartigen Regelung ergibt sich dann auch, dass in der betreffenden Gemeinde 
das Wort „Fraktion” für Zusammenschlüs-se mit einer festgesetzten Mindeststärke re-
serviert ist, während sich kleinere Grup-pierungen z. B. die Bezeichnung „Gruppe” ge-
fallen lassen müssen. Welche Rechts-folgen mit der Fraktionseigenschaft verbunden 
sind, hängt vom Ortsrecht der jewei-ligen Gemeinde ab (BayVGH, NVwZ-RR 2000, 
811).

6.3.  Aufgrund welcher Rechtsgrundlagen ist es möglich, einer Ansammlung von 
Mandatsträgern keinen Fraktionsstatus zuzuerkennen und diesen damit 
gegen deren Willen und/oder Beschußautonomie einen Gruppen-Status 
aufzuzwingen?

Dies folgt aus der Geschäftsordnungsautonomie als Ausfluss des verfassungsrecht-lich 
garantierten kommunalen Selbstverwaltungsrechts (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 
BV). Siehe im Übrigen die Antwort zu Frage 6.2.

7.   Fraktionen und Kreisausschuß 
7.1 Welche Rechtsgrundlage gibt es, die es erlauben würde, die Frage der Zu-

messung von Plätzen im ,Kreisausschuß gemäß bayerischer Landkreis-
ordnung auf Grundlage der nach einer Kommunalwahl sich gebildeten und 
vor der Kommunalwahl aus konkurrierenden Parteien bestehenden Zähl-
gemeinschaften im Sinne von BVerwG 8 C 18.03 RdNr. 15f zu bilden, statt 
auf Grundlage der durch eine Kommunalwahl gebildeten Grenzen zwischen 
den bei der Wahl untereinander konkurrierend antretenden Parteien?

7.2 Wie ist es mit der Rechtsprechung zur Abschaffung von Quoren zur Er-
langung eines Platzes im Plenum bei Kommunalwahlen in Einklang zu brin-
gen, dass über den Wortlaut des § 26 Abs. 2 Satz 2 LandkreisO “ erledigt der 
Kreisausschuß an Stelle des Kreistags die ihm vom Kreistag übertragenen 
Angelegenheiten “ dieser an die Stelle des quorumslos zusammengesetzten 
Kreisausschusses tritt und selbst mit Hilfe eines Quorums von z. B. 60 Kreis-
räten bei 12 Plätzen im Kreisausschuß ein Quorum von 1:5, also von 5 Pro-
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zent für Mandatsträger im Kreistag aufstellt und damit vom Volk gewählte 
Mandatsträger, die diese 5 Prozent-Hürde nicht überwinden können, von 
ihrem Auftrag abschneiden, willensbildend im Kreisausschuß zu wirken?

7.3 Aus welchen sachlichen Gründen hat der Gesetzgeber in § 26 Abs. 2 Satz 
2 BayLandkreisO die Kreisausschüsse als beschließende Ausschüsse 
gestaltet, die an Stelle des Kreistags wirken dürfen (bitte voll umfänglich 
darlegen)?

Es ist nicht Aufgabe der Staatsregierung, dem Landtag als Legislativorgan dessen Grün-
de für eine gesetzliche Regelung zu erläutern.

8.  Zugang zum Kreisausschuß als beschließender Ausschuß, der das Plenum 
ersetzt

8.1 Findet der Maßstab für Bundestagsabgeordnete aus 2 BvE 1/91 RdNr. 82, 
dass “… Unabhängig vom Zusammenschluß mehrerer Abgeordneter zu einer 
Fraktion oder ihrer Anerkennung als Gruppe ergeben sich im Blick auf die 
Mitgliedschaft ... in den Ausschüssen des Bundestages aus dem Prinzip der 
gleichen Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten Mitwirkungsrechte und 
Organisationsbefugnisse . .” auch bei Gruppen von kommunalen Mandats-
trägern in Bayern Anwendung (Abweichungen hiervon bitte begründen)?

Siehe hierzu die Antworten zu den Fragen 1.1, 1.2 und 4.1.

8.2 Wie rechtfertigt der Gesetzgeber das Abschneiden von Mandatsträgern von 
ihrem Initiativrecht, ihrer politischen Willensbildung und ihrer politischen 
Willensäußerung aus Art.38 GG bzw. der korrespondierenden Vorschrift aus 
der BV durch die Ausgestaltung des Kreisausschusses als beschließendem 
Ausschuß mit Hilfe von § 26 Abs. 2 Satz 2 BayLandkreisO vor dem Hinter-
grund des in Bayern bei Kommunalwahlen abgeschafften und dem in 7.2. 
abgefragten 5 Prozent-Quorums (bitte ausführlich darlegen)?

Es ist nicht Aufgabe der Staatsregierung, dem Landtag als Legislativorgan dessen Grün-
de für eine gesetzliche Regelung zu erläutern.
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